
 

 

        

    Tarifordnung 
 
 Gültig ab 1.1.2011 (Version 2.0) 
 

1.1.1.1. Allgemeine BestimmungenAllgemeine BestimmungenAllgemeine BestimmungenAllgemeine Bestimmungen    
Ab dem 1. Januar 2011 sind die neuen bundesrechtlichen Bestimmungen zur neuen Pflegefi-
nanzierung gültig. Die Taxen richten sich nach den jeweils gültigen Bestimmungen von Cura-
viva, den jeweils aktuellen Verträgen mit den Krankenversicherungen, bzw. den vom Regie-
rungsrat festgesetzten Taxen. Die von Curaviva, bzw. der Gesundheitsdirektion des Kantons 
Zürich mit verschiedenen Taxgaranten (Krankenkassen und anderen Versicherungen) abge-
schlossenen Verträge und die Beschlüsse des Regierungsrats sind Bestandteile dieser Taxord-
nung. 

1.1.1.1.1.1.1.1. GeltungGeltungGeltungGeltung    

Diese Tarifordnung gilt für stationäre BewohnerInnen sämtlicher durch das Kompetenz-
zentrum Pflege und Gesundheit (nachfolgend KZU genannt) betriebenen Institutionen. 
Es wird dabei zwischen Langzeit-, Akut- und Übergangspflege sowie Tages- und Nacht-
klinik unterschieden. 

 

EinwohnerInnen aus dem folgenden Einzugsgebiet des KZU erhalten bei der Aufnahme 
den Vorzug: Bachenbülach, Bassersdorf, Bülach, Embrach, Freienstein-Teufen, Glattfel-
den, Hochfelden, Höri, Hüntwangen, Kloten, Lufingen, Niederglatt, Nürensdorf, Ober-
embrach, Oberglatt, Opfikon, Rorbas, Wasterkingen, Wil und Winkel. 

1.2.1.2.1.2.1.2. AufnahmeAufnahmeAufnahmeAufnahme    

Depot 

Mit der Aufnahme ins Pflegezentrum ist ein unverzinsliches Depot von CHF 5'000.- ge-
schuldet. Dieses wird mit der ersten Rechnung erhoben und mit der Schlussabrechnung 
verrechnet. Bei Heimeintritt wird bei der Wohngemeinde ein Antrag auf subsidiäre Kos-
tengutsprache eingereicht. Nach Vorliegen dieser Kostengutsprache kann auf Antrag auf 
die Depotleistung verzichtet werden. 

 
Mit der Aufnahme bei Kriseninterventionen in die Tages- und Nachtklinik, die länger als 
vier Tage und Nächte dauern, ist ein unverzinstes Depot in der Höhe des geplanten Auf-
enthaltes geschuldet. 

ZimmerreservationZimmerreservationZimmerreservationZimmerreservation    

Wird ein bestimmtes Zimmer, bzw. ein Bett reserviert und muss zu diesem Zweck bis zum 
Eintritt freigehalten werden, wird für die reservierte Zeit eine Freihaltetaxe (Tagestaxe) 
verrechnet. Tritt eine neue Bewohnerin bzw. ein neuer Bewohner kurzfristig  
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(innerhalb von fünf Tagen vor dem vereinbarten Eintrittstermin) von dieser Vereinba-
rung zurück, werden zehn Tage verrechnet (Tagestaxe). Diese Regelung kommt bei ei-
nem Todesfall vor dem vereinbarten Eintrittstermin nicht zur Anwendung. 
 
Den Pflegezentren steht das Recht zu bei einer Selbst- oder Fremdgefährdung die Auf-
nahme zu verweigern. 

1.3.1.3.1.3.1.3. Berechnung der AufenthaltstageBerechnung der AufenthaltstageBerechnung der AufenthaltstageBerechnung der Aufenthaltstage    

Ein- und Austrittstage werden als ganze Tage berechnet. Bei einem Urlaubsaufenthalt 
ausserhalb des KZU werden die ersten drei Tage voll und die weiteren zu 65% der Pensi-
ons- u. Betreuungstaxe (zuzüglich Zimmer- und Überregionalzuschlag) verrechnet. Bei 
einem vorübergehenden Aufenthalt in einem Akutspital wird nach dem Übertrittstag 
ebenfalls eine auf 65% reduzierte Pensions- u. Betreuungstaxe (zuzüglich Zimmer- und 
Überregionalzuschlag) angewendet. 

1.4.1.4.1.4.1.4. AufenthaltsdauerAufenthaltsdauerAufenthaltsdauerAufenthaltsdauer    

Für einen Aufenthalt in der Langzeitpflege wird keine Aufenthaltsdauer festgelegt. 
Für einen Temporär- und Ferienaufenthalt gilt eine Maximaldauer von drei Monaten. 
Bei der Akut- und Übergangspflege handelt es sich um einen Behandlungsabschnitt der 
stationären Pflege und zwar für die ersten 14 Tage nach einem Spitalaufenthalt, sofern 
diese von einem Spitalarzt verordnet wird. Wird die jeweilige Maximalaufenthaltsdauer 
überschritten, ist ein Übertritt in die Langzeitpflege notwendig. 

1.5.1.5.1.5.1.5. Geplanter AustrittGeplanter AustrittGeplanter AustrittGeplanter Austritt    

Ein geplanter Austritt ist schriftlich mitzuteilen. Die Kündigungsfristen betragen in der 
Langzeitpflege zwei Wochen und bei Temporäraufenthalten fünf Tage. Bei Ferien- und 
Überbrückungsaufenthalten entfällt die Kündigungsfrist. Bei vorzeitigem Austritt oder 
Nichtantritt wird die reduzierte Tagestaxe maximal für die Dauer der Kündigungsfrist 
verrechnet, siehe auch Punkt 1.10. 

1.6.1.6.1.6.1.6. RechnungsstellungRechnungsstellungRechnungsstellungRechnungsstellung    

Die regelmässigen Heimkosten unterteilen sich in die Kosten der Hotellerie, der Betreu-
ung und der Pflege, welche auch entsprechend in der Rechnung ausgewiesen werden. 
Dazu kommen Nebenleistungen der Krankenversicherungen, wie Kosten für den Arzt, 
Medikamente, Therapien und Pflegematerial sowie erbrachte Leistungen für den per-
sönlichen Bedarf. Diese Kosten werden monatlich in Rechnung gestellt. Gegen die Rech-
nungsstellung der Pflegezentren kann der Taxschuldner innert 30 Tagen nach Erhalt der 
Rechnung beim Verwaltungsrat Rekurs erheben. Unterlässt er dies, ist die Taxschuld an-
erkannt und rechtskräftig festgelegt. Die Taxen werden vom Bewohner, der Bewohnerin 
geschuldet. Vorbehalten bleibt die zusätzliche Haftung von Taxgaranten. Wird die Tax-
schuld innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung nicht beglichen, so hat der Tax-
schuldner - ohne dass eine Mahnung erfolgt - einen Verzugszins zu bezahlen. 
 



 

Tarifordnung Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Version 2.0 gültig ab Januar 2011 3 

1.7.1.7.1.7.1.7. Haftung & VersicherungHaftung & VersicherungHaftung & VersicherungHaftung & Versicherung    

Die BewohnerInnen haften für Sachschäden, die sie verschulden, insbesondere für Schä-
den an Gebäuden, Mobiliar und Effekten. Während des Aufenthalts in den Pflegezent-
ren des KZU ist der Versicherungsschutz für die Kranken-, Unfall- und Privathaftpflicht-
versicherung durch den Bewohner bzw. den gesetzlichen Vertreter zu gewährleisten. Für 
abhanden gekommene Wertsachen können die Pflegezentren des KZU keine Haftung 
übernehmen. 

1.8.1.8.1.8.1.8. Ärztliche BetreuungÄrztliche BetreuungÄrztliche BetreuungÄrztliche Betreuung    

Pflegezentren: Die ärztliche Betreuung unserer BewohnerInnen in den Pflegezentren er-
folgt durch unsere Heimärzte sowie die ausdrücklich zugelassenen Stellvertreter. 
 

Tages- & Nachtklinik: Die ärztliche Betreuung in der Tages- und Nachtklinik erfolgt in der 
Regel durch den jeweiligen Hausarzt. 

1.9.1.9.1.9.1.9. SchweigepflichtSchweigepflichtSchweigepflichtSchweigepflicht    

Die Rechte und Pflichten der BewohnerIn sind im Patientinnen- und Patientengesetz des 
Kantons Zürich geregelt. Die Schweigepflicht des Personals erstreckt sich auf alles (ge-
heime) Wissen, welches in der Ausführung der Tätigkeit wahrgenommen wird (Art. 321 
Strafgesetzbuch). Die Rechte und Pflichten der Berufsausübung und der Dokumentation 
richten sich nach dem Gesundheitsgesetz des Kantons Zürich. 

1.10.1.10.1.10.1.10. KündigungKündigungKündigungKündigung    

Der Vertrag mit dem Pflegezentrum kann von beiden Parteien ohne Angabe von Grün-
den schriftlich, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 14 Tagen, gekündigt werden. 
Bei einem Todesfall entfällt die Kündigungsfrist. Der Todestag wird als Austrittstag ver-
rechnet. Im Falle einer längeren Beanspruchung des Zimmers wird die Taxe bis zur Räu-
mung, bzw. bis zur Übergabe des Zimmers verrechnet. 
 
Die Geschäftsleitung kann eine Kündigung mit einer Frist von zwei Wochen aussprechen, 
wenn aus gesundheitlichen Gründen eine Verlegung in eine andere Institution erfolgen 
muss, die finanziellen Verpflichtungen nicht erfüllt werden oder das Zusammenleben im 
Betrieb erheblich gestört wird. 
 
Aus wichtigen Gründen kann die Geschäftsleitung eine Bewohner bzw. einen Bewohner 
per sofort aus der Institution ausweisen. Wichtige Gründe sind namentlich jene Tatbe-
stände, welche ein Verbleiben im Betrieb für beide Seiten unzumutbar erscheinen lassen 
(insbesondere wiederholte Tätlichkeiten, ungebührliches Benehmen, Drohungen, etc.). 

1.11.1.11.1.11.1.11. GerichtsstandGerichtsstandGerichtsstandGerichtsstand    

Gerichtsstand für sämtliche Rechtsstreitigkeiten ist Bassersdorf.
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2. TaxgestaltungTaxgestaltungTaxgestaltungTaxgestaltung    

2.1.2.1.2.1.2.1. AllgemeinAllgemeinAllgemeinAllgemein    

Die Taxe zu Lasten der BewohnerInnen setzt sich zusammen aus einer Pensions-, Betreu-
ungs- und Pflegetaxe. Die zur Berechnung gelangenden Ansätze der Pflegetaxe hinge-
gen richten sich nach dem RAI-RUG-Pflegegrad (Bewohnereinstufungs- und Abrech-
nungssystem). Der Eigenanteil der BewohnerIn an die Pflegekosten beträgt maximal CHF 
21.60 pro Tag. Dies entspricht 20% des höchsten an die Krankenversicherer verrechenba-
ren Beitrages gemäss Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzierung vom 
13. Juni 2008. 
 
Die folgenden Taxen (2.2+2.3+2.4) gelten für Personen aus den Trägergemeinden, sofern 
die Trägergemeinden die gültigen Grundleistungsaufträge des KZU erfüllen. Ansonsten 
werden im Bereich Hotellerie, Betreuung und AATP die Vollkosten erhoben. 

2.2.2.2.2.2.2.2. TaxenTaxenTaxenTaxen stationär stationär stationär stationär    

  pro Tag 

• Pensionstaxe CHF 120.00 
• Zuschläge erhöhter Komfort CHF 20.00 – 80.00 
• Betreuungstaxe CHF 65.00 
• Pflegebeitrag BewohnerIn CHF max. 21.60 
• Nebenleistungen KVG (Arzt, Arznei, Therapie, Pflegematerial) nach Aufwand 
• Persönliche Nebenleistungen (z.B. Coiffeur, Podologie usw.) nach Aufwand 

 
Bei einem Neueintritt wird eine einmalige Eintrittspauschale von CHF 900.00 erhoben. 

 

2.3. Taxen Tages- & Nachtklinik  

• Die Pensions- und Betreuungstaxe für  1 Tag (max. 9 Stunden) CHF 100.00 
• Die Pensions- und Betreuungstaxe für ½ Tag (max. 5 Stunden) CHF 50.00 
• Die Pensions- und Betreuungstaxe für  1 Nacht (max. 13 Stunden) CHF 100.00 
• Pflegebeitrag BewohnerIn max. CHF 21.60 
• Nebenleistungen KVG (Arzt, Arznei, Therapie, Pflegematerial) nach Aufwand 
• Persönliche Nebenleistungen (z.B. Coiffeur, Podologie usw.) nach Aufwand 
 
Bei einem Neueintritt wird eine einmalige Eintrittspauschale von CHF 210.00 erhoben. 
 
Wenn ein Eintritt für einen Langzeitaufenthalt über die Tages- und Nachtklinik abgewi-
ckelt wird, gelten die Bedingungen und Konditionen für den stationären Aufenthalt (z.B. 
Warten auf ein freies Bett in einem Pflegezentrum). 
 
Eine Abmeldung hat 24 Stunden im Voraus zu erfolgen. Ansonsten werden 65% der Pen-
sions- und Betreuungstaxe (zuzüglich Überregionalzuschlag und Fahrdienst) verrechnet. 
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Der Fahrdienst im Einzugsgebiet wird mit CHF 16.00 pro Fahrt in Rechnung gestellt, muss 
ein Rollstuhl über eine Treppe verschoben werden, kommen zusätzlich CHF 4.00 pro 
Fahrt hinzu. 

2.4.2.4.2.4.2.4. PflegetaxePflegetaxePflegetaxePflegetaxe    

Die Pflegetaxe umfasst die Pflegedienstleistungen im Umfang der Vergütungen durch 
die obligatorische Krankenversicherung. Nebst der Pensionstaxe und Betreuungstaxe 
wird zusätzlich eine Pflegetaxe verrechnet. Die zur Berechnung gelangenden Ansätze 
richten sich nach dem RAI-RUG-Pflegegrad (Bewohnereinstufungs- und Abrechnungssys-
tem). Diese werden vom Pflegezentrum direkt der Krankenkasse in Rechnung gestellt. 
Die Einstufung erfolgt erstmals ca. drei Wochen nach dem Eintritt, rückwirkend per Ein-
trittstag. 
 
Das Einsichtsrecht des Versicherers zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Leistungs-
erbringung richtet sich nach den Bestimmungen in den Bundesgesetzen über die Kran-
kenversicherung und den Datenschutz, den Gesetzen über den Schutz von Personenda-
ten und dem Patientinnen- und Patientengesetz des Kantons Zürich sowie den vom Re-
gierungsrat genehmigten Tarifverträgen. 
 

Gemäss Bedarfsabklärung werden den Krankenkassen pro Tag zwischen CHF 25.00 bis 
CHF 250.00 für die Pflegeaufwendungen verrechnet. 
 
RAI/RUG Beitrag Kranken- 
 versicherung 
 pro Tag in CHF 
Stufe 1 25.00 
Stufe 2 29.00 
Stufe 3 41.00 
Stufe 4 58.00 
Stufe 5 74.00 
Stufe 6 83.00 
Stufe 7 95.00 
Stufe 8 106.00 
Stufe 9 122.00 
Stufe 10 146.00 
Stufe 11 167.00 
Stufe 12 250.00 
 

Zu Lasten der Krankenversicherer werden zusätzlich verrechnet: 
• Akutstationäre Behandlungen 
• Dialysen 
• Zytostatika 
• Sondennahrung 
• Stoma-Material 
• Wund-Vakuum-Therapiesystem 
• Arzt- und Therapieleistungen, Arzneimittel und Pflegematerial 
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Zu Lasten der Bewohnerin bzw. des Bewohners wird vom KZU, gemäss Art. 25a Kranken-
versicherungsgesetz, ein Pflegebeitrag von maximal Fr. 21.60 pro Tag erhoben. Unab-
hängig davon ist gegenüber der Obligatorischen Krankenpflegeversicherung eine Kos-
tenbeteiligung bestehend aus Franchise und Selbstbehalt geschuldet (Art. 64 Kranken-
versicherungsgesetz).  

 

Die öffentliche Hand übernimmt mindestens die von der Gesundheitsdirektion bzw. dem 
Regierungsrat festgelegten Pflegebeiträge, allenfalls auch rückwirkend. Massgebend 
sind die Bestimmungen gemäss Gesundheits- und Pflegegesetz des Kantons Zürich sowie 
den entsprechenden Verordnungen und Reglementen und die entsprechenden Leis-
tungsvereinbarungen zwischen dem KZU und den Gemeinden. 

2.5.2.5.2.5.2.5. BewohnerInnen ausserhalb der BewohnerInnen ausserhalb der BewohnerInnen ausserhalb der BewohnerInnen ausserhalb der TrägerTrägerTrägerTrägergemeindengemeindengemeindengemeinden    

Bei BewohnerInnen mit Wohnsitz ausserhalb der Trägergemeinden des KZU werden die 
Vollkosten für Hotellerie, Betreuung und Pflege dem jeweiligen Kostenträger (Gemein-
den und/oder BewohnerInnen etc.) verrechnet. Für BewohnerInnen ohne Krankenversi-
cherung (z.B. mit Wohnsitz im Ausland) werden kostendeckende Taxen verrechnet. 

2.6.2.6.2.6.2.6. Erhöhter KomfortErhöhter KomfortErhöhter KomfortErhöhter Komfort    

Für Pflegeplätze in 1-Bettzimmern wird ein Zuschlag auf die Pensions- und Betreuungs-
taxe erhoben. 
 

Zuschlag pro Tag in CHF PZ Bächli PZ Kloten PZ Embrach 

• Einzelzimmer 80.00 20.00 30.00 - 40.00 

2.7.2.7.2.7.2.7. Definition des LeistungsumfangsDefinition des LeistungsumfangsDefinition des LeistungsumfangsDefinition des Leistungsumfangs    

• Pensionstaxe: Pensionstaxe: Pensionstaxe: Pensionstaxe:     

 Unterkunft mit Pflegebett in einem Zweibettzimmer, Zimmerreinigung, Bettwäsche, 
sowie Wäsche für Badezimmer, Wäschebesorgung für persönliche Wäsche (exkl. 
Chemische Reinigungen), Verpflegung gemäss Menüplan inkl. Diätkost. 

• Betreuungstaxe: Betreuungstaxe: Betreuungstaxe: Betreuungstaxe:     

Die Betreuungsleistungen umfassen insbesondere: 
- Einführung und Unterstützung beim Einleben im Pflegezentrum oder bei Ände-

rungen 
- Tagesstruktur und Tagesgestaltung 
- Vermittlung von Sicherheit und Geborgenheit durch Präsenz von Mitarbeitenden 

(Bewohneralarm kann jederzeit betätigt werden, 24-Stundenpräsenz, gezielte 
Beobachtungen durch das Personal, um so bald als nötig Hilfe/Dienstleistungen 
anbieten zu können) 

- Kommunikation im Alltag (vermittelnde Gespräche mit Angehörigen/Dritten 
usw.; Beratung in alltäglichen Angelegenheiten und führen von Gesprächen in 
Alltagssituationen) 

- Förderung und Unterstützung sozialer Kontakte 
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- Schnittstellenmanagement / Koordination zwischen den verschiedenen, an der 
Betreuung involvierten Diensten und den Bewohnerinnen und Bewohnern (Pfle-
ge und Betreuung, Ärzte, Therapien, Freizeitgestaltung, Wäscherei, Reini-
gungsdienst, Technischer Dienst, Freiwilligenarbeit usw.) 

- Unterstützung im Umgang mit Post- und Paketsendungen 
- Einfache Aktivierung und Betreuung 
- Angebot der Freizeitgestaltung, Beratung und Motivation in Entscheidungsfin-

dung rund um die Freizeitgestaltung 
- Vereinzelte gemeinsame Anlässe und Veranstaltungen (z. B. Advents-, Weih-

nachts-, Osterfeiern, Sommerfeste) 
- Begleitung und Unterstützung in Krisensituationen 
- Begleitung der BewohnerInnen und deren Angehörige in der Sterbephase 

• PflegetaxePflegetaxePflegetaxePflegetaxe::::    

 Die Pflichtleistungen der allgemeinen Krankenversicherung gemäss Krankenversiche-
rungsgesetz KVG direkt zu Lasten der Krankenkassen verrechnet. Ansätze und Ver-
rechnung richten sich nach der Vereinbarung betreffend die Verrechnung von 
Pflichtleistungen KVG nach dem RAI/RUG-System. BewohnerInnen erlauben dazu 
ausdrücklich die Weitergabe von allen - für die Betreuung und Pflege - relevanten 
Angaben zum Gesundheitszustand durch den behandelnden Arzt an das Pflegeteam. 

• Ärztliche und therapeutische Leistungen:Ärztliche und therapeutische Leistungen:Ärztliche und therapeutische Leistungen:Ärztliche und therapeutische Leistungen:    

Ärztliche und therapeutische Leistungen, sowie Arzneimittel und Pflegematerial 
werden nach den jeweils gültigen Bestimmungen bzw. den jeweils aktuellen Verträ-
gen mit den Krankenversicherungen, einzeln oder mit Pauschalen, verrechnet. 
 
Die ärztliche Betreuung unserer BewohnerInnen erfolgt durch die zugelassenen Ärz-
te des Pflegezentrums unter der Verantwortung des leitenden Arztes. 

 

2.8.2.8.2.8.2.8. Definition der PflegebedürftigkeitDefinition der PflegebedürftigkeitDefinition der PflegebedürftigkeitDefinition der Pflegebedürftigkeit    

Folgender Grobraster gibt Ihnen eine Übersicht über die Einstufung der Pflegebedürftig-
keit im System RAI/RUG 
 
P.. �  Geringer bis hoher Pflegebedarf in Alltagsaktivitäten 
B.. �  Pflegebedarf wegen auffallendem Verhalten  
I.. �  Pflegebedarf bei kognitiver Beeinträchtigung 
C.. �  Klinisch komplexer Pflegebedarf  
S.. �  Spezielle / Extensive Pflegeaktivitäten  
R.. � Rehabilitation und Therapie mit mittlerem bis hohem Pflegebedarf 
 
RAI/RUG ist ein umfassendes System zur BewohnerInnenbeurteilung, Pflegeplanung und 
Qualitätssicherung. Es unterscheidet sechs Hauptgruppen, welche auf die spezifischen 
Pflegebedürftigkeiten abgestimmt sind. 
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3. ZusatzleistungenZusatzleistungenZusatzleistungenZusatzleistungen    
Zusatzleistungen werden separat bzw. nach Aufwand verrechnet: 

 
• Erhöhter Zimmerkomfort: (Zuschlag für Einzelzimmer) 
• Untersuchungen und Behandlungen, auswärtiger Laboruntersuchungen 
• Gutachten und Behandlungen, die auf Wunsch des Patienten oder seiner Angehörigen 

durch zugezogene Ärzte vorgenommen werden 
• Auswärtige Untersuchungen, Therapien, Arztbesuche 
• zusätzliche Getränke wie Mineralwasser (exkl. Hausmarke), Süsswasser, Weine etc. 
• Konsumationen in der Cafeteria / im Bistro 
• Coiffeur, Pédicure/Podologin (nicht medizinisch indiziert) 
• Taschengeld 
• Telefongesprächstaxen mit Zuschlag 
• Leistungen im Todesfall/Todesfallkosten 
• Aufwendungen für besondere persönliche Bedürfnisse 

• Transporte und Begleitkosten (Krankentransporte, Transporte bei Aktivitäten) 
• Begleitungen durch Personal zu Untersuchungen, bei Transporten, bei Einkäufen, bei 

Aktivitäten etc. 
• Spesen (auch Fahrspesen) bei Aktivitäten mit der Bewohnerin bzw. dem Bewohner aus-

serhalb der Pflegezentren (inkl. Betreuungsperson) ohne ausdrückliche Bewilligung des 
Zahlers 

• Anschaffung und Unterhalt von Kleidern, Schuhen, Leibwäsche sowie die Kosten für be-
sondere persönliche Bedürfnisse, wie zum Beispiel Zeitschriften, spezielle Getränke, 
Wunschkost etc. 

• Radio- und TV-Miete, Internetanschluss 
• Allfällige andere Gebühren, Mehrwertsteuer o.ä. 
• Zimmerschlussreinigung 
• Entsorgungskosten (Mobiliar, welches mitgebracht wird, ist beim Austritt mitzunehmen) 
• Mithilfe beim Ausfüllen von Formularen / Anträgen 
• Arztkosten, Medikamente, Therapien, Pflegeartikel, Spitalkosten 
• Hygieneartikel (Toilettenartikel) 
• Rollstuhl-, Rollatormiete 

 
Die Geschäftsleitung setzt die Zuschläge für zusätzliche Leistungen fest. 

 
Der Verwaltungsrat, 01.01.2011 
 
 
   
Karin Müller-Wettstein Jörg Mäder 
Präsidentin Aktuar 


